
für den Kreis Marienburg Weftpn
Erscheint Mittwoch nnd Sonnabend Abend.

Nr. 49.» Marienburg,
—- —

den 24. Juni.
TI-

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. I. Marienburg, den 21. Juni 1905.

Die Landwirtschaftskammer der Provinz Westprenßenhat
in ihrer Sitzung vom 27.. November 1903 beschlossen, für
das Rechnungsjahr1905 shz OXOdes Grundsteuer-Reinertrages
der spannfähigenAckernahrungen in der Provinz durch Um-

lage aufzubringen.
Nach § 3 der Satzungen der Landwirtschaftsinmmer sind

als spannfähigeAckernahrungen solche Besitzungen usw« anzu-

sehen, welche zu einem Gr—undsieuerrrinertragevon 25.Talern,
oder im Falle rein forstwirtschaftlicher«

Benutzung zu einem

jährlichenGrundsteuerreinertragevon mindestens 50 Talern

veranlagt sind. ,

Jn Ausführung dieses Beschlusses kommen für das

Rechnungsjahr rund 11X4Pfennig = 712 OXzpro Taler

GrundsteuersReinertrag zur Erhebung.
Die Magistriite sowie die Gemeinde- nnd Guts-

vorstände des Kreises erfuche ich, eine Hebeliste unter Be-

nutzung des ihnen in den nächsten Tagen zugehenden
Formnlars aufzustellen, die zu zahlenden Beiträae zu be-

rechnen, einzuziehenund mitden Steuern für das 11 Qa·rial,
also im Monat August d. Js. bestimmtan die König-
liche Kreiskassse hierfelbst unter Beifügung der gehörig
bescheinigten Hebeliste abzuführen.-

Wo der beitragspflichtige Besitz in einem Gemeinde-

oder Gutsbezirt liegt, könnendie Unterlagen für die Berechnung
und Erhebung der Beiträge vomGemeindes (Guis-) Vorstande
ohne Weiteres aus der durch alljährlicheFortschreibnng auf
dem Laufenden erhaltenen sogenannten fummarischen Mutter-

rolle entnommen werden, die nach den mintsteriell erlassenen
Geschäftsanweisungenfür die Katasterverwaltung seitens des

Katasteramtes für alle Gemeindebezirkeund für solche Guts-

bezirke, die steuerpflichtig-eLiegenschastenoder Gebäude von

mehr als einem Eigentümerumfassen, dem Gemeinde- oder-
Gutsvorstande alljährlichmitgeteilt wird.

Der Gutsbezirk Renkau mit steuerpflichtigenLiegenschaften
eines einzigen Eigentümers hat«nach einem Grundsteuens
Reinertrag von 206,9,55 Ja den Betrag abzuführen.

Die je einen beitragspflichtigen Gesamtbesitzansmachenden
Forensalbesitzungen sind-indiejenigen Gemeinden zur Beitrags-
leistung zu veranlagen, in deren Gemarkung sie gelegen sind.
Der ganze übrige Forenfalbesitzist am Wohnorte des Besitzers

zur Beitragsleistung zu veranlagen und heranzuziehen
. Die Aufforderung der Zahlung des Beitrages ist an den

Eigentümer zu richten, einerlei, ob er selbst wirtschaftetoder

die betreffendenFlächenganz oder teilweise an einen oder

mehrere verpachtet hat. «

Hat der Berpächtermit dem Pächter sich dahin geeinigt,
daß letztererdieseBeiträge zu zahlen hat, so kann die Zahlungs-
aufforderung auch direkt an den Pächter ergehen, sofern.·der

Eigentümer vorher eine entsprechendeMitteilung an den Ge-

meindevorsteher gemacht hat, doch bleibt der Eigentümerimmer

für den richtigen Eingang des Beitrag-es haftbar.

Wenn eine Besitznng in zwei oder mehreren Gemeinden

oder Gntsbezirken so verteilt ist, daß jeder Teil den nach den

Satzungen der Kammer beitragspflichtigenGrundsteueriReinertrag
erreicht, so erfolgt die Einschätzungdes betreffenden Teils in
jeder Gemeinde besonders. Besitzteile,welchein einem Gemeinde-
oder Gutsbezirk den betreffs-»den—Grundsteuer-Reinertragnicht
erreichen, werden so lange zusBeiträgen nicht herangezogen,

-1905.
"

als nicht die Landwirtschaftskammerdies bei dem betreffenden
Regierungs-Präsidentenunter dem Nachweis beantragt, daß der

betreffende-Besitzteil«inVerbindung mit anderen in dem Bezirk "-

der Kammer gelegenenBesitzungendes betreffendenEigentümers
einen beitragspflichtigen Gesamtbesitz ausmacht. Die auf die

einzelnen Besitzteile entfallenden Beitragsqnoten sind dann in
den betreffenden Gemeinden zu erheben.

-

Wenn eine beitragspflichtige Wirtschaft erst dadurch ent- «-

steht, daß zu einem an und für sich nicht beitragspflichtigen
Besitz in derselben Gemeinde noch tin «’odermehrere Grundstücke
gepachtet sind, oder wenn ein Pächterdurch Zusammenpachten
mehrerer an und für sich nicht beitragspflichtiger, in einer Ge-
meinde liegender Parzellen nach den Satzungen der betreffenden

k-

Ins-Es
-..-

f

i.

F
T-

Ps-

Kammer wahlberechtigt geworden ist, so werden auch die bei «s

treffenden Wirtschaften bezw. Parzellen beitragspflichtigund

sind die Eigentümerbezw.Pächterzur Leistungder entsprechenden
’

Quote des Beitrages ohne weiteres von dem Gemeindevorsteher
heranzuziehen Erfirecken sich solche teilweise oder ganz zu-
sammengepachtetenWirtschafteu über mehrere Gemeinden, so ist-«
für die-Heranziehng der in den einzelnen Gemeinden liegenden,
an und für sich« nicht beitragspflichtigen Teile solcherWirt-
schaften der Antrag der Landwirtschaft-stammt abzuwarten.

Zur richtigen Aufstellung der Hebelisten und Beranlagung
der Beiträge werden die Ortsbehdrden hierdurch ermächtigt,
sich der Staats- und Gemeindesteuerlisten,der ihnen alljährlich
zugehenden Berzeichnisse(Muster Iv zu Art. 87 11 der Aus-
führungsanweisungzum Einkommensteuergesetzvom 5. August
1891) sowie der Materialien(Kataster) der landwirtschaftlichen
Berufs-Genossenschaftzu bedienen. i

Die pünktlicheEinhaltng des Termins für die Abführuug
der Beiträgemache ich besonders zur Pflicht.

Nr. 2. Marienburg, den 20. Juni 190,5. -

zirl Nr. 29 bestehendaus der Qrtschaft Fürstenwerdergewählte
HofbesitzerHermann Wiens in Fürstenwerderist durchPräsidials
beschlußdes Königlichen Landgerichts zu Elbing vom 22. ;-.T.-;

Amtsgericht in ;’Mai d.
«

Js. bestätigt und durch das

Tiegenhof verpflichtetworden«

Nr. B.

Erinnerung.

i
Der zum Schiedsmannss Stellvertreter für den Be-»

Marienburg, den 20.,Juni 1905.
«

ig-
Den Herren Gemeinde- und Gutsvorstehern bringe ich

die Bestimmungen des § I der Verordnung der Königlichen
Regierung zu Danzig vom Z. Januar 1881, betreffend die»
Förderung des regelmäßigen Schulbesnchs, wonach in
den ersten 8 Tagen jedes Kalenderquartals die im verflossenen»
Bierteljahre zu- oder weggezogenen Kinder im Alter von 6«:"
bis 14 Jahren dem Lehrer namhaft zu machen sind, in

THE-«-
.

»

Ts

«

T

ist

n

Ei
z»

i.

s-W«-
k-.
»s-

i

i»«



Nr. 4. Marienburg, den 23· Juni 1905.

Es wird hiermit zur öffentlichenKenntnis ge-

bracht,daßder Pserde-;Vormusterungskommissar Oberst-
leutnant z. D. von Zeugs in gleicher Eigen-
schaft inach Magdeburg versetzt und zum hiesigen
PferdesVormusterungskommissar der Major z. D.
kaut-tin ernannt ist.

Bis aus Weiteres bleibt für die Pferde - Vor-

musterung der veröffentlichteReiseplan in Geltung
. (Kreisblatt Nr. 47 vom 17. d. Mts.)

Nr. 5. Marienburg, den 23· Juni 1905.

Es sind gewählt und bestätigtworden

zu Gemeindevorstehernt
1. Der HofbesitzerGerhard DriedgersTiege,
2. der GutsbesitzerEmil DöhringsTannsee,

«

— Z. dershofbesitzerErnst NeumannsAltweichfeL

Nr. 6. Marienburg, den 22. Juni 1905.

Den Herren Spezialkassierernder Kreislrankenversicherung
wird hierdurch in Erinnerung gebracht, daß die Ausgabe-

-Veliige für April — Juni d..J-. bis zum 1. Juli d. Js.
hier zur Festsetzng einzureichensind.

Nr. 7. Marienburg, den 15. Juni 1905.

Königliche höhere Maschinenbanschnle zu Posen.
Die nächste Aufnahmepriifung wird am 19» 20.,

21. nnd 26. Juni d. Js. abgehalten werden. Anmeldungen
sind umgebend an die Direktion der Anstalt zu richten.

»

Nr. 8. - Marienburg, den 21. Juni 1905.
Des Königs Majestitt haben aus Aulanß der Jahr-

hundertseier dez Königlichenstatistischen Vureaus mittels
AllerhbchstenGrlasses vom 24. April d. Js. zu genehmigen

«

geruht, daß das statistischeBureau in Berlin lünftighin die

Bezeichrftuårg»KbuiglichPrenßisches Statistisches Landes-
nsnt« ii rt.

. Nr. 9. Marienburg, den 15.- Juni 1905.
— Der Herr Ober-Präsidentder Provinz Westpreußenhat

genehmigt,»daßvon dem Vorstand des VaterlandischenFrauen-
s

vereint zu Prechlau im November d. Js. eine Verlosnng

104 —

von Hand-arbeiten nnd Gefchenksgegeuständen zum
Besten des Vereins veranstaltet wird und daß 1000 Lose
zum Preise von 0,50 Je für jedes einzelne Los in der Provinz
Westpreußenausgegeben und vertrieben werden.

Nr. 10. Marienburg, den 14. Juni 1905.
Der Hebamme Wilhelmine Peters geb. Daube in

Brunau haben wir die Bezirkshebamnrenstelledaselbst übertragen.

Nr. 11. Marienburg, den 20. Juni 1905.
Das Proviant-met Riesenbnrg lauft gutes vollständigge-

fundes nnd trocknes Pserdeheu diekjäbrigerErnte, vor-

zugsweise von Besitz-ern.
Daz Heu muß gut gewonnen sein, eine frische Farbe

und einen kräftigenPflanzengeruch haben. Es darf nicht mit

Schlammüberzogen,nicht dumpfig- staubig oder fchimmlig sein.
Auch darf es nicht erheblich mit Schilf, Schnittgras oder

anderen mindern-artigen oder schädlichenGräsern und Kräutern
vermischt und soll möglichst frei von Schachtelhalm
(anch Hermus, kattenstert oder Fuchszagel genannt) sein.

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Nachdem die Schweinesenche in der Käserei
des Besitzers Hermann Froeses Cronznest erloschen und die
Stall- wie Gehöftsdesinfectionvorschriftsmäßigausgeführt ist,
werden die Schuh- und Sperrmaßregeln hiermit aufgehoben.

Campenau, den 21. Juni 1905.

Der Amtdvorstehen

Nr. 2. Die Schweineseuche in der KäsereiEichwalde
ist erloschen, die Desinfeltion ausgeführt, die Schutz- und
Sperrmaßregelnwerden deshalb aufgehoben.

«

Trampenaty den 21. Juni 1905. -

Der Amtzvorstehen

Nr. 3. Der diesjährige große Sommer-Pferde-
markt findet am 4, ö. nnd 6 Juli, der- Viehmarkt am

7. und s. Juli statt. Der Auftrieb der Pferde auf den
Marltvlatz beginnt bereits am Z. Juli, mittags 12 Uhr,
der Anftrieb des Viehz am 6. Juli, mittags 12 Uhr.

Wehlau, den 14. Juni 1905.

Der Magistrat.

Dran von O. Huld - Marienburg


